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ANMERKUNGEN ZUM REFERENTENENTWURF EINES GESETZES ZUR FÖRDERUNG EUROPÄISCHER AUDIO-

VISUELLER WERKE DURCH EINE INVESTITIONSVERPFLICHTUNG FÜR MEDIENDIENSTEANBIETER 

(MEDIENDIENSTE-INVESTITIONSVERPFLICHTUNGS-GESETZ – MEDIENINVESTVG) 

VORBEMERKUNG & KERNAUSSAGEN 

Sky Deutschland bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum am 6. Mai 2026 

vorgelegten Referentenentwurf des Mediendienste-Investitionsverpflichtungs-Gesetzes 

(MedienInvestVG). Gleichwohl möchten wir anmerken, dass die kurze Konsultationsfrist 

von einer Woche lediglich eine erste Bewertung der wesentlichen Punkte erlaubte und wir 

uns weitere Anmerkungen im Prozess vorbehalten.  

Bei dem Entwurf handelt es sich um umfangreiche neue Rechtsvorschriften, die mit einer 

verpflichtenden Investitionsquote über dem europäischen Durchschnitt sowie ho-

hen und rigiden Subquoten einen erheblichen Eingriff in die unternehmerische Freiheit 

sowie in die Programmfreiheit darstellen. Damit bindet die vorgesehene Investitionsver-

pflichtung die strategische Entscheidungsfreiheit über Inhalte, Investitionen und Ge-

schäftsmodelle und schafft einen nicht zu unterschätzenden Bürokratieaufwand.  

Wir halten die Investitionsverpflichtung für den falschen Weg, der mit erheblichen 

verfassungs- und europarechtlichen Bedenken einhergeht. Das Instrument ist nicht 

geeignet, mehr Investitionen nach Deutschland zu lenken, stellt aber für die bereits am 

deutschen Markt etablierten Unternehmen eine erhebliche Zusatzbelastung dar.  

Auch wenn die Grundsatzentscheidung über den regulatorischen Ansatz gefallen ist, wer-

den die Auswirkungen für die heimischen Medienunternehmen wie Sky sehr stark von 

der konkreten Ausgestaltung abhängen. Neben der Hauptquote von 8 Prozent bzw. 

12 Prozent enthält der Entwurf zahlreiche Detailregelungen und Definitionen, die gerade 

in ihrer Summe zulasten der Mediendiensteanbieter gehen. Dies betrifft insbesondere die 

Subquoten, die Vorgaben zum Rechterückfall und die einschränkende Definition von 

europäischen Werken sowie die hohen administrativen Anforderungen. Diese Regelun-

gen reduzieren die notwendige unternehmerische Flexibilität erheblich, erschweren am Zu-

schauer orientierte Investitionen und beeinträchtigen die Angebotsvielfalt. 

Sky Deutschland unterstützt das Ziel eines wettbewerbsfähigen Filmstandorts. Wir 

möchten an dieser Stelle jedoch erneut unterstreichen, dass dies nicht zulasten des Me-

dienstandorts und der hiesigen Medienunternehmen gehen darf. Diese tragen durch 

privatwirtschaftliche Investitionen in Inhalte, Standort und Beschäftigung zur deutschen 

und europäischen Medienvielfalt und den lokalen Wertschöpfungsketten bei.  
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IM EINZELNEN 

 

I. Investitionsverpflichtung in europäische audiovisuelle Werke (§ 3) 

Nach § 3 Abs. 2 MedienInvestVG-E sind kommerziell tätige Mediendiensteanbieter, die au-

diovisuelle Mediendienste auf Abruf gegen ein pauschales Entgelt für einen wiederkehren-

den Abrechnungszeitraum oder werbefinanziert anbieten, verpflichtet, jährlich mindes-

tens 8 Prozent des mit diesen Diensten im vorletzten Geschäftsjahr erzielten Nettoum-

satzes in die Herstellung und Verbreitung entsprechender Inhalte zu investieren. 

Obgleich die vorgesehene Hauptinvestitionsquote im Verlauf der Diskussion nach unten 

angepasst wurde, liegt sie mit 8 Prozent weiterhin deutlich über dem europäischen Durch-

schnitt. Sie stellt nach wie vor einen erheblichen Eingriff in die verfassungsrechtlich ge-

schützte Programmfreiheit sowie in die unternehmerische Betätigungsfreiheit der be-

troffenen Medienunternehmen dar.  

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Investitionsverpflichtung unabhän-

gig von der tatsächlichen Nachfrage und damit der wirtschaftlichen Refinanzierbarkeit der 

entsprechenden Inhalte besteht. 

Für den Fall, dass an der vorgesehenen Hauptquote festgehalten wird, ist es umso dringli-

cher, die Ausgestaltung der Subquoten, der Rechterückfallklausel sowie die Definition eu-

ropäischer Werke so vorzunehmen, dass zusätzliche Einschränkungen von Investitionsent-

scheidungen vermieden und die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Investitionen nicht be-

einträchtigt werden. 

II. Subquoten der Investitionsverpflichtung (§ 4) 

 

1. Neue europäische audiovisuelle Werke (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 / § 2 Abs. 9)  

Mindestens 60 Prozent sollen laut Entwurf für Investitionen in die Herstellung neuer euro-

päischer audiovisueller Werke aufgewendet werden. Laut Definition aus § 2 Abs. 9 fallen 

darunter nur Werke, die zum Zeitpunkt der Investition noch nicht abgeschlossen sind oder 

deren Produktion auf Grundlage der betreffenden Investition erst in Auftrag gegeben wird. 

Nicht als neu gelten laut Entwurf Werke, die zum Zeitpunkt der Investition bereits fertigge-

stellt sind, unabhängig davon, ob sie zu diesem Zeitpunkt bereits veröffentlicht worden 

sind oder nicht. Unklar bleibt, was der Zeitpunkt der Investition ist. Hier sollte eine Investi-

tionszusage ausschlaggebend sein, da der finale Mittelfluss auch nach der Fertigstellung 

erfolgen kann. 

Zudem verkennt die Definition aus dem vorgelegten Entwurf, dass auch die Lizenzierung 

von Werken nach ihrer Veröffentlichung finanzielle Mittel in den Produktionsmarkt spülen 

und maßgeblich zur Refinanzierung neuer Werke beitragen.  
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 Die Quote sollte daher deutlich gesenkt, mindestens aber weiter geöffnet werden, 

damit neue Werke auch nach ihrer Veröffentlichung anerkannt werden können. In 

Anlehnung an die AVMD-RL wäre hier auf einen Zeitraum von 5 Jahren nach der Ver-

öffentlichung abzustellen.  

 

2. Werke mit deutscher kultureller Prägung (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 / § 2 Abs. 10) 

Laut Entwurf müssen mindestens 80 Prozent in europäische audiovisuelle Werke inves-

tiert werden, die eine deutsche kulturelle Prägung aufweisen. Doch auch hier ist zu erwäh-

nen, dass die Subquote mit 80 Prozent extrem hoch ist.  

Zu begrüßen ist, dass hier nicht allein eine Festlegung auf die Sprache erfolgt. Denn auch 

aus dem deutschen Markt heraus entstehen nicht-deutschsprachige bzw. nicht durchgän-

gig deutschsprachige Produktionen. Dies ist oft bei Dokumentationen der Fall, bei denen 

z.B. Interviews auch in anderen Sprachen geführt werden.  

Daher ist es dringend geboten, hier ein möglichst breites Verständnis zu etablieren. Die 

Koppelung an die Förderrichtlinien für steuerfinanzierte Bundesmittel und den dafür er-

forderlichen kulturellen Eignungstest ist zwar ein nachvollziehbarer Ansatz. Für die Anre-

chenbarkeit darf aber nicht allein die tatsächliche Förderung ausschlaggebend sein. Dar-

über hinaus muss ein breiter Ermessenspielraum bei der Beurteilung eingeräumt werden, 

der im Zweifel auch von den Kriterien des Eignungstests abweichen kann. Denn aufgrund 

von Kosten, Aufwand und Zeitabläufen mag es in der Praxis nicht immer möglich sein, vorab 

einen Kulturtest zu durchlaufen. Da es sich hier um eine Pflichtinvestition handelt und 

nicht um eine Förderung, sollte diese flexible Handhabung abgesichert werden 

 Die Subquote sollte deutlich gesenkt werden. In jedem Fall muss die Anrechnung 

über die kulturelle Prägung bürokratiearm möglich sein und mit einem breiten Er-

messensspielraum erfolgen. Die tatsächliche Förderung mit steuerfinanzierten 

Bundesmittel darf dabei kein ausschließendes Kriterium sein. 

 

3. Werke von unabhängigen (Film)herstellern (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 / § 2 Abs. 5)  

Sky Deutschland arbeitet mit zahlreichen Produzenten aus dem Dokumentations- und Re-

ality-Bereich im hiesigen Markt vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen. Die Anre-

chenbarkeit eines Werkes darf sich daher nicht auf die Gattung Film begrenzen. Dies sollte 

selbstverständlich sein und ggf. klargestellt werden.  

Die Anforderung, dass 70 Prozent der Investitionsverpflichtung mit Werken von unabhän-

gigen Herstellern erbracht werden muss, wird durch restriktive Rechtevorgaben (siehe 

hierzu Abschnitt VI) und die enge Definition von unabhängigen Produzenten erheblich ver-

schärft. 

Neben den Rechtevorgaben soll die Definition von unabhängigen Herstellern (§ 2 Abs. 5) 

auf Konstellationen ausgeweitet werden, in denen der Mediendiensteanbieter „aufgrund 

vertraglicher Vereinbarungen oder satzungsrechtlicher Bestimmungen eine Stellung inne-

hat, die wesentliche Entscheidungen des Filmherstellers von seiner Zustimmung abhängig 

macht“. Diese Regelung verkennt die gängigen Produktionsabläufe. Die Herstellung einer 
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audiovisuellen Produktion ist ein gemeinschaftlicher kreativer Prozess. Wie in anderen Be-

reichen wird eine Auftragsproduktion, bei der der Finanzierungsanteil maßgeblich – wenn 

nicht gar vollständig – vom beauftragenden Unternehmen übernommen wird, davon ge-

kennzeichnet sein, dass ein Mitspracherecht bei der Gestaltung besteht. 

4. Anreizquoten  

Die Anreizquoten für Kinofilme (§ 4 Abs. 2) und Kinderfilme (§ 4 Abs. 3) sind ein positiver 

Ansatz. Aber auch hier findet eine Engführung statt, indem sie nur auf die Subquote 

„neue europäischer Werke“ angerechnet werden können.  

 Die Anrechenbarkeit mit dem Faktor 1,5 muss für alle Subquoten gelten.  

 

III. Definition europäischer Werke (§ 2 Abs. 8) 
 

Eine Verengung der Definition für europäische Werke auf die EU-Mitgliedstaaten und die 

Mitglieder des EWR sowie auf die Schweiz schränkt auch die Grundidee des kulturellen Aus-

tausches und der kulturellen Vielfalt in Europa ein. Es wäre kaum verständlich, wenn unter 

der Zielsetzung, die deutsche Produktionslandschaft zu fördern, der europäische Vielfalts-

gedanke von Seiten der Kulturpolitik beeinträchtigt würde. Die Definition sollte sich daher 

weiterhin an der Definition aus der AVMD-Richtlinie orientieren und alle Vertragsstaaten 

des Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen des Euro-

parates – und somit Staaten wie UK, Ukraine, Montenegro u.a. – einschließen.  

 

 

 

 

  

 

Neben dem kulturpolitischen Blick ist auch die Frage der kohärenten und stringenten 

Rechtssetzung nicht zu vernachlässigen. Neben der AVMD-RL bezieht sich auch die Sat-

zung der Landesmedienanstalten auf die Definition der AVMD-RL. Unterschiedliche Defi-

nitionen führen zwangsläufig auch zu einem erhöhten Bürokratieaufwand bei den Unter-

nehmen.  

 

 Die Definition europäischer Werke sollte nicht von der Definition der AVMD-RL ab-

weichen und weiterhin alle Vertragsstaaten des Europäischen Übereinkommens 

über das grenzüberschreitende Fernsehen des Europarates einschließen. Dies ist 

neben dem Vielfaltsaspekt auch mit Blick auf Bürokratievermeidung und Stringenz 

der Rechtssetzung geboten.  
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stellers gewertet werden (§ 8 Abs. 3). Während dem Hersteller durch die steuerliche Un-

terstützung der Gemeinschaft kein finanzielles Risiko entsteht, erhöht es das Risiko für 

den audiovisuellen Mediendiensteanbieter, dem die Auswertungsmöglichkeit verkürzt 

wird.  

VII.  Abweichende Vereinbarungen zwischen Mediendiensteanbietern und Herstel-

lern (§ 9)  

Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass auch abweichende Vereinbarungen von den starren 

und oft wenig praxistauglichen Vorgaben möglich sein sollen. Gleichwohl ist die Hürde für 

diesen Mechanismus – im Prozess auch missverständlich als „Opt-Out-Regelung“ bezeich-

net – mit mindestens 12 Prozent und weiteren Auflagen sehr hoch. Viele Fragen bleiben 

ungeklärt bzw. gehen mit erheblichen Unsicherheiten einher. Um diesem Instrument ernst-

haft eine Chance zu geben, müssten die Bedingungen einfach und Unsicherheiten ausge-

räumt werden. Eine 12-prozentige Investitionsquote allein muss im Grunde ausreichen, um 

von weiteren Auflagen abzusehen.  

VIII.  Berechnung der Bemessungsgrundlage (§ 11) 

Die Regelungen zur Berechnung der Bemessungsgrundlage nach § 11 führen in der vorlie-

genden Ausgestaltung zu einem erheblichen zusätzlichen administrativen und finanziellen 

Aufwand für die betroffenen Mediendiensteanbieter.  

Die Regelung steht darüber hinaus nicht im Einklang mit der bestehenden Praxis nach dem 

Filmförderungsgesetz. Dort haben sich deutlich schlankere und praxistauglichere Mecha-

nismen etabliert.  

 

IX. Abzug anderer Leistungen (§ 13) 

Es ist zu begrüßen, dass der Entwurf vorsieht, dass die durch die Anbieter bereits erbrach-

ten Zahlungen und Leistungen im Zuge der Filmabgabe von der Investitionsverpflichtung 
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in Abzug gebracht werden sollen. Dies ist zur Vermeidung von Doppelbelastungen auch 

zwingend erforderlich.  

XII. Auskunftspflichten (§ 14) 

Die in § 14 vorgesehenen Auskunfts- und Nachweispflichten gehen in Umfang und Tiefe 

deutlich über das zur Durchführung der Investitionsverpflichtung Erforderliche hinaus. Die 

Regelung führt nicht nur zu einem erheblichen zusätzlichen administrativen Aufwand, son-

dern greift in erheblichem Maße in sensible Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse ein. 

 In der Gesamtschau ist die Regelung unverhältnismäßig und weicht erheblich von 

der bewährten Vollzugspraxis nach dem Filmförderungsgesetz ab. Für die Prüfung 

der gesetzlichen Vorgaben sollte eine Verifizierung über testierte Abgaben des Me-

diendiensteanbieters ausreichend sein. Vor diesem Hintergrund ist eine substan-

zielle Reduktion der Anforderungen nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 (Aufschlüsselung der Um-

sätze), Nr. 4 (Abonnentenzahlen und Abrufzahlen) und Nr. 6 (Vorlage von Auswer-

tungsverträgen) sowie die Streichung von § 14 Abs. 4 erforderlich.  

XIII. Übergangsregelungen (§ 18) 

Es ist zu begrüßen, dass der Entwurf die Notwendigkeit von Übergangsregelungen in § 18 

anerkennt. Die derzeitige Ausgestaltung ist jedoch unzureichend. Die vorgesehene Syste-

matik knüpft die Investitionsverpflichtung an Umsätze vor Inkrafttreten des Gesetzes, 

ohne den betroffenen Unternehmen eine Anpassung ihrer Investitions- und Vertragsent-

scheidungen zu ermöglichen.

 

 

 

 

 




